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Zusammenfassung der Rechtsgrundlagen in Bezug auf invasive Neophyten  
 
 
Auszüge aus Bundesgesetzen, Verordnungen und der Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und Rates 
 
 
 
Umweltschutzgesetz, USG (SR 814.01)  
vom 7. Oktober 1983 (Stand 1. Januar 2021) 
 
Art. 1 Zweck 
1 Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen 
schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die 
biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten. 
2 Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen. 
 
Art. 29a Grundsätze 
1 Mit Organismen darf nur so umgegangen werden, dass sie, ihre Stoffwechselprodukte oder ihre Abfälle: 

a. die Umwelt oder den Menschen nicht gefährden können; 
b. die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung nicht beeinträchtigen. 

 
 

Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz, NHG (SR 451)  
vom 1. Juli 1966 (Stand 1. April 2020) 
 
Art. 23 Fremde Tier- und Pflanzenarten: Bewilligungspflicht 
Das Ansiedeln von Tieren und Pflanzen landes- oder standortfremder Arten, Unterarten und Rassen bedarf der 
Bewilligung des Bundesrates. Gehege, Gärten und Parkanlagen sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
sind ausgenommen. 
 
 

Freisetzungsverordnung, FrSV (SR 814.911)  
vom 10. September 2008 (Stand 1. Januar 2020) 
 
Art. 1 Zweck  
1 Diese Verordnung soll den Menschen, die Tiere und die Umwelt sowie die biologische Vielfalt und deren 
nachhaltige Nutzung vor Gefährdungen und Beeinträchtigungen durch den Umgang mit Organismen, deren 
Stoffwechselprodukten und Abfällen schützen.  
2 Sie soll zudem beim Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen, deren Stoffwechselprodukten und 
Abfällen die Wahlfreiheit der Konsumentinnen und Konsumenten gewährleisten sowie die Produktion von 
Erzeugnissen ohne gentechnisch veränderte Organismen schützen.  
 
Art. 3 Begriffe 
Im Sinne dieser Verordnung gelten als: 
 
f. gebietsfremde Organismen: Organismen einer Art, Unterart oder tieferen taxonomischen Einheit, wenn:  

1. deren natürliches Verbreitungsgebiet weder in der Schweiz noch in den übrigen EFTA- und den EU-
Mitgliedstaaten (ohne Überseegebiete) liegt, und 
2. sie nicht für die Verwendung in der Landwirtschaft oder dem produzierenden Gartenbau derart gezüchtet 
worden sind, dass ihre Überlebensfähigkeit in der Natur vermindert ist; 

 
h. invasive gebietsfremde Organismen: gebietsfremde Organismen, von denen bekannt ist oder angenommen 
werden muss, dass sie sich in der Schweiz ausbreiten und eine so hohe Bestandesdichte erreichen können, dass 
dadurch die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigt oder Mensch, Tier oder Umwelt 
gefährdet werden können; 
 
k. Inverkehrbringen: die Abgabe von Organismen an Dritte in der Schweiz für den Umgang in der Umwelt, 
insbesondere das Verkaufen, Tauschen, Schenken, Vermieten, Verleihen und Zusenden zur Ansicht, sowie die 
Einfuhr für den Umgang in der Umwelt. 
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Art. 4 Selbstkontrolle für das Inverkehrbringen 
1 Wer Organismen für den Umgang in der Umwelt in Verkehr bringen will, muss vorgängig:  

a. die möglichen Gefährdungen und Beeinträchtigungen durch die Organismen, ihre Stoffwechselprodukte 
und Abfälle zum einen für den Menschen, zum andern auch für die Tiere, die Umwelt sowie für die 
biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung beurteilen; und  
b. zur begründeten Schlussfolgerung gelangen, dass keine solchen Gefährdungen und Beeinträchtigungen 
zu erwarten sind. 

2 Für die Beurteilung nach Absatz 1 Buchstabe a sind insbesondere zu berücksichtigen: 
a. die Überlebensfähigkeit, die Ausbreitung und Vermehrung der Organismen in der Umwelt;  
b. mögliche Wechselwirkungen mit anderen Organismen und Lebensgemeinschaften sowie Auswirkungen 
auf Lebensräume. 

 
Art. 5 Information der Abnehmerinnen und Abnehmer 
Wer Organismen für den Umgang in der Umwelt in Verkehr bringt, muss die Abnehmerin oder den Abnehmer: 

a. über die Bezeichnung sowie die gesundheits- und umweltbezogenen Eigenschaften der Organismen, 
ihrer Stoffwechselprodukte und Abfälle informieren;  
b. so anweisen, dass beim vorschrifts- und anweisungsgemässen Umgang in der Umwelt Menschen, Tiere 
und Umwelt nicht gefährdet werden können und die biologische Vielfalt sowie deren nachhaltige Nutzung 
nicht beeinträchtigt werden;  
c. anweisen, welche Schutzmassnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung ergriffen werden müssen. 

 
Art. 6 Sorgfalt 
1 Wer mit Organismen in der Umwelt in anderer Weise als durch Inverkehrbringen umgeht, muss die nach den 
Umständen gebotene Sorgfalt anwenden, damit die Organismen, ihre Stoffwechselprodukte und Abfälle: 

a. Menschen, Tiere und Umwelt nicht gefährden können;  
b. die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung nicht beeinträchtigen. 

2 Insbesondere sind die entsprechenden Vorschriften sowie die Anweisungen und Empfehlungen der 
Abgeberinnen und Abgeber zu befolgen. 
 
Art. 15 Schutz von Menschen, Tieren, Umwelt und biologischer Vielfalt vor gebietsfremden Organismen 
1 Der Umgang mit gebietsfremden Organismen in der Umwelt muss so erfolgen, dass dadurch weder Menschen, 
Tiere und Umwelt gefährdet noch die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigt werden, 
insbesondere dass: 

a. die Gesundheit von Menschen und Tieren nicht gefährdet werden kann, insbesondere nicht durch 
toxische oder allergene Stoffe;  
b. die Organismen sich in der Umwelt nicht unkontrolliert verbreiten und vermehren können;  
c. die Populationen geschützter Organismen, insbesondere solcher, die in den Roten Listen aufgeführt sind, 
oder für das betroffene Ökosystem wichtiger Organismen, insbesondere solcher, die für das Wachstum und 
die Vermehrung von Pflanzen wichtig sind, nicht beeinträchtigt werden;  
d. keine Art von Nichtzielorganismen in ihrem Bestand gefährdet werden kann;  
e. der Stoffhaushalt der Umwelt nicht schwerwiegend oder dauerhaft beeinträchtigt wird;  
f. wichtige Funktionen des betroffenen Ökosystems, insbesondere die Fruchtbarkeit des Bodens, nicht 
schwerwiegend oder dauerhaft beeinträchtigt werden. 

2 Mit invasiven gebietsfremden Tieren und Pflanzen nach Anhang 2 darf in der Umwelt nicht direkt umgegangen 
werden; ausgenommen sind Massnahmen, die deren Bekämpfung dienen. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
kann im Einzelfall eine Ausnahmebewilligung für den direkten Umgang in der Umwelt erteilen, wenn die 
Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweist, dass sie oder er alle erforderlichen Massnahmen zur 
Einhaltung von Absatz 1 ergriffen hat.  
3 

Abgetragener Boden, der mit invasiven gebietsfremden Organismen nach Anhang 2 belastet ist, muss am 
Entnahmeort verwertet oder so entsorgt werden, dass eine Weiterverbreitung dieser Organismen ausgeschlossen 
ist. 
4 Vorbehalten bleiben die Regelungen der Wald-, Fischerei- und Jagdgesetzgebung. 
 
Art. 16 Schutz besonders empfindlicher oder schützenswerter Lebensräume vor gebietsfremden 
Organismen 
1 In besonders empfindlichen oder schützenswerten Lebensräumen nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a–d ist 
der direkte Umgang mit gebietsfremden Organismen nur zulässig, wenn er zur Verhinderung oder Behebung von 
Gefährdungen oder Beeinträchtigungen von Menschen, Tieren und Umwelt oder der biologischen Vielfalt und 
deren nachhaltiger Nutzung dient.  
2 Vorbehalten bleiben in Gebieten nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a abweichende Bestimmungen, die in den 
jeweiligen Schutzvorschriften enthalten sind. 
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Art. 46 Überprüfung der Selbstkontrolle 
1 Das BAFU kann bei Organismen, die ohne Bewilligung in Verkehr gebracht werden dürfen, von der 
Inverkehrbringerin oder vom Inverkehrbringer den Nachweis der Selbstkontrolle verlangen und Unterlagen 
anfordern, wenn es Grund zur Annahme hat, dass die in Verkehr gebrachten Organismen Menschen, Tiere oder 
die Umwelt gefährden oder die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigen können. Es 
setzt der Inverkehrbringerin oder dem Inverkehrbringer eine angemessene Frist. Es hört bei Bedarf weitere 
Bundesstellen an. 
2 Es kann: 

a. von der Inverkehrbringerin oder vom Inverkehrbringer verlangen, dass die Selbstkontrolle innerhalb einer 
bestimmten Frist überprüft und, wenn nötig, ergänzt oder berichtigt wird; 
b. Form und Inhalt der an die Abnehmerin oder den Abnehmer gerichteten Informationen bestimmen, 
insbesondere die Angaben zu den Eigenschaften der Organismen sowie die Empfehlungen und 
Anweisungen für den Umgang in der Umwelt; 
c. von der Inverkehrbringerin oder vom Inverkehrbringer verlangen, dass ungeeignete oder irreführende 
Aufschriften und Angaben entfernt werden. 

3 Kommt die Inverkehrbringerin oder der Inverkehrbringer den Aufforderungen innerhalb der gesetzten Frist nicht 
nach, so kann das BAFU das Inverkehrbringen der betreffenden Organismen verbieten. 
4 Das BAFU orientiert die Kantone über die von ihm angeordneten Massnahmen. 
 
Art. 49 Überwachung der Sorgfaltspflicht 
1 Die Kantone überwachen die Einhaltung der Sorgfaltspflicht nach den Artikeln 6–9, 12, 13, 15 und 16 beim 
Umgang mit Organismen in der Umwelt. 
2 Gibt die Kontrolle Anlass zu Beanstandungen, so ordnet der betreffende Kanton die erforderlichen Massnahmen 
an. 
 
Art. 51 Umweltmonitoring  
1 Das BAFU sorgt für den Aufbau eines Monitoringsystems, mit dem mögliche Gefährdungen der Umwelt und 
Beeinträchtigungen der biologischen Vielfalt durch gentechnisch veränderte Organismen und ihr transgenes 
Erbmaterial sowie durch invasive gebietsfremde Organismen frühzeitig erkannt werden können.  
2 Es bestimmt zu diesem Zweck die spezifischen Monitoringziele und legt die erforderlichen Methoden, 
Indikatoren und Beurteilungskriterien fest. Vor der Festlegung der Methoden, Indikatoren und 
Beurteilungskriterien hört es die betroffenen Bundesstellen und Kantone sowie die betroffenen Kreise an. 
3 Es verwendet für das Monitoring so weit wie möglich Daten bestehender Monitoringsysteme im Umwelt- und 
Landwirtschaftsbereich und prüft zudem besondere Beobachtungen Dritter. 
4 Die für den Vollzug dieser Verordnung zuständigen eidgenössischen und kantonalen Stellen teilen dem BAFU 
auf Anfrage die erforderlichen Daten mit; insbesondere teilt das BLW die Daten aufgrund der Verordnung vom 23. 
Oktober 2013 über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft, der Direktzahlungsverordnung vom 23. 
Oktober 2013, der Bio-Verordnung vom 22. September 1997 und der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über 
die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft mit 
5 Ergibt die Auswertung der Daten und Beobachtungen Hinweise auf Schädigungen oder Beeinträchtigungen, so:  

a. lässt das BAFU, unter Beizug anderer betroffener Bundesstellen, wissenschaftlich abklären, ob ein 
kausaler Zusammenhang bestehen könnte zwischen diesen Beeinträchtigungen oder Schädigungen und 
dem Vorhandensein der überwachten Organismen nach Absatz 1; 
b. informiert das BAFU die Kantone. 

 
Art. 52 Bekämpfung 
1 Treten Organismen auf, die Menschen, Tiere oder die Umwelt schädigen oder die biologische Vielfalt oder deren 
nachhaltige Nutzung beeinträchtigen könnten, so ordnen die Kantone die erforderlichen Massnahmen zur 
Bekämpfung und, soweit erforderlich und sinnvoll, zur künftigen Verhinderung ihres Auftretens an. 
2 Die Kantone informieren das BAFU und die übrigen betroffenen Bundesstellen über das Auftreten und die 
Bekämpfung solcher Organismen. Sie können einen öffentlich zugänglichen Kataster über die Standorte der 
Organismen erstellen. 
3 Das BAFU koordiniert, soweit erforderlich, die Bekämpfungsmassnahmen und entwickelt zusammen mit den 
übrigen betroffenen Bundesstellen und den Kantonen eine nationale Strategie zur Bekämpfung der Organismen. 
4 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen anderer Bundeserlasse, welche die Bekämpfung schädlicher 
Organismen regeln. 
 
Art. 53 Kosten 
1 Kann aufgrund wissenschaftlicher Abklärungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit angenommen werden, 
dass zwischen den Schädigungen von Menschen, Tieren und Umwelt sowie den Beeinträchtigungen der 
biologischen Vielfalt und deren nachhaltiger Nutzung und dem Vorhandensein von pathogenen, gebietsfremden 
oder gentechnisch veränderten Organismen beziehungsweise ihres transgenen Erbmaterials ein kausaler 
Zusammenhang besteht, so trägt die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber die Kosten: 

a. für die Feststellung der Schädigung, der Beeinträchtigung und des kausalen Zusammenhangs; 
b. für die Abwehr und die Behebung der Schädigung und der Beeinträchtigung. 

2 Die Kosten nach Absatz 1 tragen auch diejenigen Personen, die nicht bewilligungspflichtige 
Freisetzungsversuche durchführen oder die nicht bewilligungspflichtige Organismen in Verkehr bringen, wenn 
ihnen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden kann, dass sie den Schaden verursacht haben. 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20062651/index.html#a46
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20062651/index.html#a49
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20062651/index.html#a53


 
 

Info Flora 10/2021                   4 

 

Anhang 2: Verbotene invasive gebietsfremde Organismen 

1  Pflanzen 

 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Nom français Nome italiano 

Ambrosia artemisiifolia 
Aufrechte Ambrosie, 
Beifussblättriges 
Traubenkraut 

Ambroisie à feuilles 
d’armoise, Ambroisie 
élevée 

Ambrosia con foglie di 
artemisia 

Crassula helmsii Nadelkraut Orpin de Helms Erba grassa di Helms 

Elodea nuttalli Nuttalls Wasserpest Elodée de Nuttall Peste d’acqua di Nuttall 

Heracleum mantegazzianum Riesenbärenklau 
Berce du Caucase, Berce 
de Mantegazzi 

Panace di Mantegazzi 

Hydrocotyle ranunculoides Grosser Wassernabel 
Hydrocotyle fausse- 
renoncule 

Soldinella reniforme 

Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut Impatiente glanduleuse Balsamina ghiandalosa 

Ludwigia spp.  
(L. grandiflora, L. peploides) 

Südamerikanische 
Heusenkräuter 

Jussies sudaméricaines Porracchie sudamericane 

Reynoutria spp.  
(Fallopia spp., Polygonum 
polystachyum, P. cuspidatum) 

Asiatische 
Staudenknöteriche inkl. 
Hybride 

Renouées asiatiques, 
hybrides incl. 

Poligoni asiatici, incl. ibridi 

Rhus typhina Essigbaum Sumac Sommacco maggiore 

Senecio inaequidens 
Schmalblättriges 
Greiskraut 

Séneçon du Cap Senecione sudafricano 

Solidago spp.  
(S. canadensis, S. gigantea, 
S. nemoralis; ohne S. 
virgaurea) 

Amerikanische 
Goldruten inkl. Hybride 

Solidages américains, 
Verges d’or américaines, 
hybrides incl. 

Verghe d’oro americane, 
inclusi ibridi 
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Futtermittelbuchverordnung, FMBV (SR 916.307.1) 
Vom 26. Oktober 2011 (Stand 1. Juni 2020) 
 
Anhang 10: Höchstgehalte für unerwünschte Stoffe in Futtermitteln 
Die Höchstkonzentrationen an unerwünschten Stoffen in Futtermitteln müssen den Vorschriften von Anhang I der 
Richtlinie 2002/32/EG entsprechen. 

 
 
 
Richtlinie 2002/32/EG des europäischen Parlaments und des Rates über unerwünschte 
Stoffe in der Tierernährung  
Vom 7. Mai 2002 
 
Abschnitt VI: Schädliche Botanische Verunreinigungen 
Die Höchstkonzentrationen an unerwünschten Stoffen in Futtermitteln müssen den Vorschriften von Anhang I der 
Richtlinie 2002/32/EG entsprechen. 
 

Unerwünschter 
Stoff 

Zur Tierernährung bestimmte Erzeugnisse Höchstgehalt in mg/kg (ppm), 
bezogen auf ein Futtermittel 
mit einem Feuchtigkeitsgehalt 
von 12 % 

Samen von 
Ambrosia spp 

Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, ausgenommen: 
 
- Hirse (Körner von Panicum miliaceum L.) und Sorghum 
(Körner von Sorghum bicolor (L) Moench s.l.) die nicht 
zur direkten Verfütterung an Tiere bestimmt sind 
 
Mischfuttermittel, die ungemahlene Körner und Samen 
enthalten 

50 
 
200 
 
 
 
50 

 
 
 
 

Pflanzengesundheitsverordnung, PGesV (SR 916.20) 
Vom 31. Oktober 2018 (Stand 1. August 2020) 
 
 
Art. 18 Überwachung der phytosanitären Lage 
1 Die zuständigen kantonalen Dienste führen jährlich eine Überwachung der phytosanitären Lage durch:  

a. in der ganzen Schweiz: betreffend das Auftreten von Quarantäneorganismen, die prioritär behandelt 
werden; und 
b. in den Schutzgebieten (Art. 24): betreffend das Auftreten von besonders gefährlichen Schadorganismen, 
die in anderen Gebieten der Schweiz verbreitet sind, in den Schutzgebieten jedoch noch nicht 
nachgewiesen wurden (Schutzgebiet-Quarantäneorganismen). 

 
Art. 104 Kantonale Dienste 
1 Die kantonalen Dienste sind für das Ergreifen der in dieser Verordnung festgelegten Vorsorge- und 
Bekämpfungsmassnahmen gegen besonders gefährliche Schadorganismen im Landesinnern zuständig, soweit 
diese Massnahmen nicht dem EPSD obliegen. Sie koordinieren ihre Tätigkeit mit den anderen betroffenen 
Kantonen. 
 
Art. 110 Übergangsbestimmungen 
1 Für Ambrosia artemisiifolia L. gelten die Bestimmungen betreffend besonders gefährliche Unkräuter nach 
bisherigem Recht noch bis zum 31. Dezember 2023. 
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Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV (SR 814.81)  
vom 18. Mai 2005 (Stand 1. Januar 2021) 
 
Anhang 2.5  Verbote und Einschränkungen 
1 Pflanzenschutzmittel dürfen nicht verwendet werden: 

a. in Gebieten, die gestützt auf eidgenössisches oder kantonales Recht unter Naturschutz stehen, soweit die 
dazugehörigen Vorschriften nichts anderes bestimmen;  
b. in Riedgebieten und Mooren;  
c. in Hecken und Feldgehölzen sowie in einem Streifen von drei Metern Breite entlang von Hecken und 
Feldgehölzen;  
d. im Wald sowie in einem Streifen von drei Metern Breite entlang der Bestockung; 
e. in oberirdischen Gewässern und in einem Streifen von drei Metern Breite entlang von oberirdischen 
Gewässern;  
f. in der Zone S1 von Grundwasserschutzzonen; 
g. auf und an Gleisanlagen in den Zonen S2 und Sh von Grundwasserschutzzonen. 

2 Pflanzenschutzmittel, die dazu bestimmt sind, unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile zu vernichten oder auf 
ein unerwünschtes Pflanzenwachstum Einfluss zu nehmen, dürfen zudem nicht verwendet werden: 

a. auf Dächern und Terrassen;  
b. auf Lagerplätzen;  
c. auf und an Strassen, Wegen und Plätzen;  
d. auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen. 

 
 
 
 
Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen 
(Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV) (910.91) 
vom 7. Dezember 1998 (Stand am 1. Januar 2019) 
 
Art. 16 Ausschluss von Flächen von der LN 
1 Nicht als landwirtschaftliche Nutzfläche gelten: 
b. Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an Problempflanzen, insbesondere Blacken, 
Ackerkratzdisteln, Flughafer, Quecken, Jakobs-Kreuz­kraut oder invasiven Neophyten; 

 
 
 
 
Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, 
DZV) (910.13)  
vom 23. Oktober 2013 (Stand am 5. Juli 2021) 
 
Art. 58 Voraussetzungen und Auflagen für den Beitrag der Qualitätsstufe I 
3 Problempflanzen wie Blacken, Ackerkratzdisteln, Jakobskreuzkraut oder invasive Neophyten sind zu 
bekämpfen; insbesondere ist deren Ausbreitung zu verhindern. 
 
Anhang 4 
14.1.6 Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt, einschliesslich Wendezonen, sind nicht anrechenbar, wenn sie 
eines der folgenden Kriterien erfüllen: 
a. Der Gesamtanteil an Fettwiesengräsern (vor allem Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra Agropyron 
repens) und Löwenzahn (Taraxacum officinale) beträgt mehr als 66 Prozent der Gesamtfläche. 
b. Der Anteil invasiver Neophyten beträgt mehr als 5 Prozent der Gesamtfläche. 
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Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) (814.12)  
vom 1. Juli 1998 (Stand am 12. April 2016) 
 
Art. 2 Begriffe 
3 Biologische Bodenbelastungen sind Belastungen des Bodens, insbesondere durch gentechnisch veränderte, 
pathogene oder gebietsfremde Organismen. 

 
 
 
 
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, 
VVEA) (814.600) 
vom 4. Dezember 2015 (Stand am 1. Januar 2021) 
 
Art. 18 Abgetragener Ober- und Unterboden 
1 Abgetragener Ober- und Unterboden ist möglichst vollständig zu verwerten, wenn er: 
a. sich aufgrund seiner Eigenschaften für die vorgesehene Verwertung eignet; 
b. die Richtwerte nach den Anhängen 1 und 2 der Verordnung vom 1. Juli 199815 über Belastungen des Bodens 
(VBBo) einhält; und 
c. weder Fremdstoffe noch invasive gebietsfremde Organismen enthält. 


